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Personalauswahl – Skript zum Training  

 

Ziele des Seminars 

 

I. Das Interview – Ergebnisse empirischer Untersuchungen 

 

Das Interview ist das am häufigsten eingesetzte Verfahren, wobei die Vorhersagegüte häufig 
gering ist, wie viele Überprüfungsergebnisse zur Qualität von Interviews zeigen. 

Es wird häufig in Kombination mit anderen Auswahlverfahren eingesetzt (z.B. Tests, Simula-
tionen, Rollenspiele); dagegen findet sich die Anwendung anderer Verfahren ohne Einsatz 
des Interviews sehr selten. 

Der Einsatz des Interviews als Instrument in der Personalauswahl ist mit vielen Vorteilen 
verbunden. Es ermöglicht, als Breitband-Technik Informationen aus vielen verschiedenen 
Anforderungsbereichen zu erheben. Es ist flexibel in der Anwendung. So ist es möglich, den 
Grad der Ausführlichkeit selbst zu bestimmen und einfach nachzufragen, wenn noch Infor-
mationen fehlen. Neben dem Einsatz als diagnostisches Verfahren dient es auch anderen 
Zwecken (Werben für die Funktion, Verhandeln um Ausstattungsdetails, ...), und es wird von 
den Bewerbern als faires Verfahren geschätzt, da es ihnen die Möglichkeit gibt, sich positiv 
darzustellen. 

 

Die Gültigkeit von Interviews ist gering, weil... 
 
... die Mehrzahl der berücksichtigten Informationen irrelevant ist. 
... die meisten Entscheidungen zu früh getroffen werden. 
... für einen großen Teil der Ergebnisse Sympathie verantwortlich ist. 
... die Interviewer länger reden als die Bewerber. 
... die Interviewer widersprüchliche/negative Informationen stärker gewichten als  
    positive. 
... die Interviewer keine ausreichenden Informationen über Anforderungen  
    präsent haben. 
... die Informationsflut die Verarbeitungskapazität übersteigt. 

 

1. Die Standardauswahlverfahren und -methoden anwenden können (Anforde-
rungsbeschreibung und Interview) 

2. Auswahldienliche Anforderungsbeschreibungen erstellen können 
3. Strukturierte Vorstellungsgespräche führen und auswerten können 

 

Diskrepanz:  
 
Das Interview ist das meist eingesetzte Verfahren bei häufig dürftiger Qualität. 
 
Beliebtheit wegen: 
 

 Breitband-Technik 

 Flexibilität (z.B. Nachfassen) 

 Multifunktionalität 

 Akzeptanz bei Bewerbern 
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Interviews werden in der Praxis häufig unstrukturiert, d.h. ohne Interviewleitfaden (mit zuvor 
formulierten Fragen, die auf genau definierten Anforderungen basieren) geführt. Dies hat zur 
Folge, dass die Ergebnisse aus Interviews ähnlich unstrukturiert und ohne genauen Anforde-
rungsbezug sind. Häufig werden nach solchen Interviews Pauschalurteile getroffen wie „der 
Bewerber wirkte sehr kompetent“ oder „er war mir überhaupt nicht sympathisch“. 

Die Ursachen für Fehlurteile liegen dabei in Details, die sich aus dieser Art der Interviewfüh-
rung ergeben: 

 

 Irrelevante Informationen: 

Im Interview werden sehr viele Informationen erhoben, deren Großteil für die Anforderungen 
der zu besetzenden Stelle irrelevant sind. Dies ist besonders gravierend wenn unklar ist, 
welche Anforderungen überhaupt erhoben werden sollen. Das Problem bei den irrelevanten 
Informationen ist, dass der Urteiler, sobald ihm diese Informationen vorliegen, Gefahr läuft, 
sie auch auf irgendeine Weise in sein Urteil zu integrieren. Einmal Gesagtes ist gesagt, und 
der Urteiler kann sich nicht dagegen wehren, dass das Gesagte einen Eindruck von der Per-
son hinterlässt, der sich dann auch auf das Urteil auswirken kann. 

Beispiel: „Ein Bewerber äußert, dass er schon viermal geschieden ist und jetzt beabsichtigt, 
eine weiteres Mal zu heiraten.“ 

 

 Entscheidungen werden zu früh getroffen: 

Experimente zur Entscheidungsfindung im Interview zeigen, dass bereits nach wenigen Mi-
nuten beim Interviewer ein Urteil gebildet wird, welches auf die weitere Wahrnehmung und 
Beurteilung so verzerrend wirkt, dass es sich dann im Verlauf des Interviews nicht mehr ver-
ändert, egal, was für neue Informationen erhoben werden. Darum ist es sinnvoll Beobach-
tung und Urteilsbildung bewusst zu trennen, d.h. nicht während des Gesprächs über die Eig-
nung des Bewerbers nachzudenken. 

 

 Sympathie: 

Ist einem eine Person sympathisch, färbt dies die Einschätzung anderer Eignungsmerkmale 
ein. Defizite erscheinen weniger gravierend, Positives noch positiver. Dabei spielt Sympathie 
als Anforderung nur bei wenigen Personalentscheidungen eine Rolle (nämlich wenn der Ent-
scheidungsträger im Falle einer Einstellung häufig mit dem Bewerber zusammenarbeiten 
müsste). 

 

 Interviewer reden länger als der Bewerber: 

Das hat zur Folge, dass die Zeit zum Erheben relevanter Informationen zu kurz wird. Der 
Gesprächsanteil des Bewerbers sollte in der Diagnosephase bei 90% liegen. 

 

 Interviewer gewichten Negatives und Widersprüchliches stärker als Positives: 

Um eine negative Information zu löschen, werden vier bis sechs positive Informationen benö-
tigt. Um andererseits eine positive Information zu löschen, genügen bereits zwei negative 
Informationen. 

 

 Interviewer besitzen keine ausreichenden Informationen zu den Anforderungen: 

Dies hat zur Folge, dass es dem Interviewer während des Interviews schwer fällt, Fragen zu 
generieren und an den richtigen Stellen nachzufassen. 



                                                                                                    
 

3 
Training Personalauswahl: Jürgen Böhme, Oliver Brust 

 Die Informationsflut übersteigt die Verarbeitungskapazität 

Die menschliche Verarbeitungskapazität reicht nicht aus, um die Vielzahl von Informationen 
und Eindrücken adäquat bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

Nachweislich sind Verbesserungen möglich: 
 

 Inhalt und Ablauf strukturieren 

 auf anforderungsrelevante Merkmale begrenzen 

 Beobachtung und Bewertung zeitlich trennen 

 Interview-Technik verbessern 

 Systematik der Auswertung verbessern 
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II. Anforderungen 

 

Eine Anforderung ist eine präzise Vorstellung dessen, wonach man sucht. 

Der Interviewer sollte diese präzise Vorstellung beim Interview im Kopf haben, denn so fällt 
es ihm leichter, günstige Fragen zu generieren. 

In der Regel liegen schon viele Unterlagen vor, die das Erheben von Anforderungen erleich-
tern. Mögliche Quellen können sein: 

 

Bei der Erhebung von Anforderungen ist es sinnvoll, mehrstufig vorzugehen: 

Zunächst sollte erfasst werden, welche Aufgaben für die Stelle charakteristisch sind. Dies 
könnten zum Beispiel sein: 

 

Aus diesen Aufgaben müssen im nächsten Schritt Situationen abgeleitet werden, in die der 
Stelleninhaber im Zuge der Aufgabenausführung kommt. Idealerweise sollten dies Situatio-
nen oder Ereignisse sein, die entweder gut oder schlecht bearbeitet werden können. Also 
solche, in denen ein guter Mitarbeiter durch seine Art der Aufgabenbearbeitung von einem 
schlechten Mitarbeiter unterschieden werden kann (sogenannte erfolgskritische Ereignis-
se/Situationen). 

Ein Projektleiter könnte bei der Aufgabe Planung und Organisation von Projekten in folgende 
Situationen kommen: 

 

In solchen Situationen kann nun unterschiedliches Verhalten vom Stelleninhaber gezeigt 
werden. 

Ein Projektleiter könnte bei einem Gespräch zur Auftragsklärung z.B. wie folgt vorgehen: 

 

 Frühere Stellenausschreibungen und Stellenbeschreibungen 

 Vorgänger/-in der Funktion 

 Vorgesetzte(r) 

 Erwartungen der Kollegen 

Aufgaben: 
 

 Planung und Organisation von Projekten 

 Führung der Projektmitarbeiter 

 Kommunikation mit den Auftraggebern 

 

Situationen: 
 

 Projektgruppen-Meetings durchführen 
 Gespräch zur Auftragsklärung führen 
 Ressourcen planen (Mitarbeiter, Zeit, Geld) 
 Verhandlungen um Ressourcen, Änderungen und Termine führen 
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Für das gewünschte und unerwünschte Verhalten in den entsprechenden Situationen lassen 
sich nun leicht Überbegriffe finden, die die gesuchte Anforderung beschreiben.  

In diesem Fall z.B.: 

 

In der Regel lässt sich jede Stelle in sechs bis zwölf Anforderungen beschreiben. 

Um im Folgenden erfahren zu können, ob ein Projektleiter über Analysefähigkeit und Kom-
munikationsfähigkeit verfügt, ist nun zu prüfen, welches Verhalten er in der Vergangenheit in 
vergleichbaren erfolgskritischen Situationen gezeigt hat, um dieses dann mit den gewünsch-
ten und unerwünschten Verhaltensweisen zu vergleichen. 

Dieses Vorgehen basiert auf der Tatsache, dass bereits erlebtes Verhalten in bestimmten 
Situationen der beste Prädiktor für zukünftiges Verhalten in ähnlichen Situationen ist. 

Zentral dabei ist, im Interview nach bereits erlebtem Verhalten in konkreten Situationen zu 
fragen und dabei das Augenmerk darauf zu legen, was der Anteil des Bewerbers beim Be-
wältigen der Situation war. Wird dagegen danach gefragt, wie sich der Bewerber in einer 
bestimmten Situation verhalten würde, erfährt man nur, ob er ein Verhaltenskonzept im Kopf 
hat und nicht, ob er dieses auch umsetzen kann. Auf derartige Fragen sollte darum nur dann 
zurückgegriffen werden, wenn der Bewerber eine bestimmte Situation oder eine vergleichba-
re Situation in einem anderen Bereich noch nicht erlebt hat und darüber keine Auskunft ge-
ben kann. 

Das Verhalten kann dabei von den Aufgaben her 

z.B. „Zu ihren Aufgaben in dieser Stelle gehört die Beratung, können sie mir bitte eine 
Situation schildern...“ 

Anforderungen 

 
 Analysefähigkeit 

 Kommunikationsfähigkeit 

Verhalten: 
 
Erwünscht:  

 Ausgangslage genau hinterfragen 

 Konsequenzen formulieren 

 Klare Vereinbarungen treffen 
 

Unerwünscht: 

 Eine Unterstützung des Auftraggebers nicht sicherstellen 
 Keine Forderungen stellen (Rahmen) 
 Kompetenz des Auftraggebers nicht richtig einschätzen 

Priorität im Vorgehen: 
 

1. Fragen nach Verhalten in einer konkreten erfolgskritischen Situation. 
2. Fragen nach Verhalten in einer konkreten ähnlichen Situation in einem anderen 

(privaten) Bereich. 

3. Fragen nach einem Verhaltenskonzept. („Wie würden sie vorgehen, wenn...?“) 
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oder von den Anforderung her 

z.B. „Wichtig für diese Stelle ist Beratungskompetenz, können sie sich an eine Situa-
tion erinnern, in der sie...“ 

erfragt werden. 
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III. Das Interview 

 

Gesprächsablauf - Die 6 Phasen 

 

Ziel ist es, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen sowie Struktur und Ablauf 
festzulegen, um dem Bewerber Nervosität und Unsicherheit zu nehmen. Der Bewerber sollte 
gegebenenfalls darauf hingewiesen werden, dass seine Äußerungen zur späteren Auswer-
tung protokolliert werden und dass unmittelbar nach dem Gespräch noch keine Entschei-
dung getroffen werden kann. 

 

 

In dieser Phase liegt der Schwerpunkt darauf, zunächst umfassende Informationen vom Be-
werber zu erhalten, anhand derer dann gezielt nachgefragt werden kann, um anforderungs-
relevante Verhaltensweisen zu erheben. Sinnvoll ist es, den Bewerber über die letzten zehn 
Jahre bzw. die letzten beiden Funktionen berichten zu lassen. Hierbei sollte das Augenmerk 
darauf liegen, wie gut die angestrebte Stelle zum bisherigen beruflichen Werdegang passt 
(Plausibilität), was die Motivationen für den Wechsel waren und wo der Bewerber bereits 
herausfordernde Aufgaben bearbeiten musste. 

 

 

Mittels der Notizen aus Phase 2 sowie der Checkliste aus den Bewerbungsunterlagen kann 
nun gezielt nachgefragt werden, um offene Fragen und Widersprüche zu klären. Insbesonde-
re anforderungsrelevante Punkte aus der ausführlichen Schilderung in Phase 2 sollten nun 
gezielt nachgefragt werden. 

1. Gesprächsbeginn 

 
 Warming up 

 Ablauf des Gesprächs 

 Organisation (Notizen) 

 Vorstellen der/des Interviewer(s) 

2. Bewerber reden lassen 

 
 Zum Erzählen stimulieren  

 Selbst wenig reden 

 Notizen machen (um später an diesen Stellen nachzufragen) 

 Offene Fragen verwenden 

3. Nachfassen 
 

 Offene Punkte klären (Notizen aus Phase 2) 

 Checkliste aus Bewerbungsunterlagen 

 Widersprüche klären 

 Anforderungsrelevante Punkte vertiefen 
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Für jede Anforderungsdimension soll der Bewerber Verhaltensbeispiele beschreiben. Zu-
nächst wird er gebeten, eine anforderungsrelevante Situation zu schildern. Dann soll er mög-
lichst genau beschreiben, was er getan hat und was die Folgen seines Verhaltens waren. 
Das Ergebnis, eine gelungene oder weniger gelungene Lösung, ist dabei ein Indikator für die 
Effektivität des gezeigten Verhaltens. Da Probleme häufig im Team gelöst werden, ist es 
beim Erfragen des Ergebnisses besonders wichtig zu klären, was genau der Anteil des Be-
werbers am Ergebnis war. 

 

Nachdem der Bewerber nun viele Informationen über sich geliefert hat, folgt in dieser Phase 
im Gegenzug eine Information des Bewerbers. Der Bewerber wird über die Funktion infor-
miert, über Aufgaben und Anforderungen. Dies sollte auf jeden Fall erst nach der Verhal-
tensschilderung des Bewerbers stattfinden, da er seine Aussagen sonst mit den Anforderun-
gen abstimmen wird. Sofern der Bewerber noch wenig über die Position und das Unterneh-
men weiß, sind ihm hierzu nähere Informationen zu vermitteln (ggf. im Gebäude herumfüh-
ren). Es empfiehlt sich, den Bewerber zu bitten, Fragen zu stellen, um ihn nicht mit Informa-
tionen zu langweilen, die ihm bereits bekannt sind. 

 

Insbesondere sollte festgelegt werden, wann und wie die wechselseitige Information über 
das Gesprächsergebnis stattfindet. Es sollte abgeklärt werden, ob der Bewerber noch Ent-
scheidungen bezüglich anderer Stellen treffen muss, um dies zeitlich zu berücksichtigen. 

4. Anforderungsmerkmale erkunden 
 
Situation  Verhalten  Ergebnis 

5. Bewerber informieren 
 

 Funktion: Aufgaben, Anforderungen 

 Charakteristika des Unternehmens 

 Sonstiges 

 

6. Absprachen  treffen 
 

 Weiteres Vorgehen 

 Keine Entscheidung andeuten 
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Gesprächsinhalt 

 

 

Allgemeine Merkmale betreffen alle Stellen/Funktionen und werden in der Regel als selbst-
verständlich vorausgesetzt und darum nicht extra bei den Anforderungen angeführt. Sie soll-
ten trotzdem unbedingt erfragt werden. Solche Merkmale sind u.a. Wechselmotivation, Fleiß 
(gut über das Vorgehen des Bewerbers in Prüfungsvorbereitungsphasen zu erfragen) und 
der „Stallgeruch“ - also die Frage nach der Passung zwischen Bewerber und Kollegium.  

Über Arbeitsproben und Kurz-Simulationen können solche allgemeinen Merkmale in der Re-
gel auch gut erfasst werden. Die beliebteste Arbeitsprobe ist dabei die Präsentation: Ein Be-
werber wird gebeten, ein komplexes Thema aus seinem Arbeitsbereich laienverständlich zu 
erläutern. 

 

Gesprächstechnik 

 

Offene Fragen sind in der Regel zu bevorzugen, da Sie dazu führen, dass der Bewerber aus-
führlich berichtet. Um Verständnisprobleme zu klären, Unklarheiten zu beseitigen, oder zu 
prüfen, ob etwas richtig Verstanden wurde, bieten sich geschlossene Fragen an. Kettenfra-
gen, also mehrere Fragen unmittelbar nacheinander gestellt, haben häufig zur Folge, dass 
der Gefragte nur die letzte Frage beantwortet und die davor gestellten Fragen im Zuge sei-
ner Antwort vergisst ( - der Interviewer meist auch). Darum sollte stets nur eine Frage gestellt 
werden. Mitunter fällt es einem ungeübten Interviewer schwer, den zu erfragenden Sachver-
halt in eine Frage zu „verpacken“. Dies ist insbesondere ein Problem, wenn dem Interviewer 
selber nicht so genau klar ist, was er eigentlich wissen will. Er stellt darum mehrere Fragen 
unmittelbar nacheinander, um so den Sachverhalt einzugrenzen. Ein Bewerber, der darauf-
hin schnell erfasst, was eigentlich gemeint ist, wird unter Umständen auf solche Fragen klar 
antworten können. In der Regel ist allerdings bei einer diffusen Eingrenzung des Sachver-
halts durch Kettenfragen auch mit diffusen Antworten zu rechnen. 

Der Inhalt 

 
 Biografische Daten prüfen und ergänzen 

 Checkliste aus der Auswertung der Bewerbungsunterlagen 

 Checkliste aus der AnforderungsanalyseSituationen 

 Allgemeine Merkmale (alle Funktionen) 
 Wechselmotivation 
 Fleiß 
 „Stallgeruch“ – „Passt er zu uns?“ 

 Arbeitsproben 

 Kurz-Simulation/Rollenspiel 

Fragetechniken 

 
 offene Fragen (liefern Geschichten, ausführliche Informationen) 

 geschlossene Fragen (liefern Bestätigung  Kontrolle) 

 Kettenfragen 

 Suggestivfragen vermeiden 
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Suggestivfragen sind Fragen, die eine bestimmte Antwort nahe legen. Da sie dem Bewerber 
vermitteln, welche Antwort erwünscht ist, ist bei einer zustimmenden Antwort des Bewerbers 
stets unklar, ob er den Sachverhalt wirklich so sieht, oder ob er nur „erwünscht“ antwortet. 

 

Lenkungstechniken haben das Ziel, das Gesprächsverhalten des Bewerbers zu steuern. Sie 
beziehen sich auf die Art der Schilderung, nicht auf inhaltliche Aussagen des Bewerbers. 
Diese werden erst nach dem Gespräch bewertet. Klassisch verstärkend bei einer Erzählung 
wirken aufmerksame Zuhörer. Ihre Aufmerksamkeit bringen sie zum Ausdruck durch nonver-
bale und verbale Kommentare wie nicken, „Hm.“, „Aha.“ oder durch Kommentare bzw. Nach-
fragen bezüglich der Art der Darstellung: „Das ist ein treffendes Beispiel.“ „Das habe ich gut 
verstanden.“ Auch Interpretationen können verstärkend bzw. lenkend wirken: „Das habe ich 
so verstanden, dass...“. 

Als weitere Strukturierungshilfe bietet es sich an, gelegentlich den Ablauf des Gesprächs 
zusammenzufassen und deutlich zu machen, an welcher Stelle im Gespräch man sich zur-
zeit befindet und welche Punkte noch besprochen werden müssen. 

Das Aushalten von Pausen liefert in der Regel Informationen. Nur wenn die Pause zu lange 
dauert, sollte nachgehakt werden. 

Bewerber sind es gewohnt, auf einer mittleren Abstraktionsebene zu antworten. Darum ist es 
wichtig, Bewerber öfter dazu zu bewegen, möglichst konkretes Verhalten zu schildern. 

 

 

Konkrete Verhaltensäußerungen erhält man am ehesten, in dem man den Bewerber bittet, 
sich in eine bestimmte Situation hineinzuversetzen und den Ablauf dieser zu schildern, d.h. 
was er genau in dieser Situation getan hat. Daraufhin bittet man den Bewerber, das Ergebnis 
bzw. die Wirkung des Verhaltens zu schildern (sofern es ein Ergebnis gibt) und es als Erfolg 
oder Misserfolg zu bewerten. Wichtig ist es zu prüfen, welchen Anteil der Bewerber am Er-
gebnis hat. 

Lenkungstechniken 

 
 Verstärken 

 Interpretieren 

 Zusammenfassen 

 Pausen aushalten 

 Konkretisieren lassen 

Zentral: Erkunden von Merkmalen  Situationen 
 
Technik: 

1. Situation aufspüren 
2. Ablauf schildern lassen 

3. Ergebnis, Wirkung, Erfolg, Resümee prüfen 
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Aus nonverbalem Verhalten sind keinerlei Schlussfolgerungen auf längerfristige Persönlich-
keitsdimensionen möglich. Die Gefahr hierbei ist, dass aus nonverbalem Verhalten mittels 
impliziter Persönlichkeitstheorien der Interviewer auf Persönlichkeitsdimensionen des Be-
werbers geschlossen wird: „Sie hat mich so direkt angestarrt. – Sie ist sehr überheblich. Sie 
passt nicht zu uns.“  

Die momentane Befindlichkeit des Bewerbers wird dagegen schnell deutlich (etwa Unsicher-
heit, Nervosität, Unverständnis). Hierauf sollte gegebenenfalls auch eingegangen werden. 
Entsteht zum Beispiel der Eindruck, dass der Bewerber eine Frage nicht verstanden hat, 
sollte dies geklärt werden. 

 

ZENTRAL IM GANZEN PROZESS: Erst beobachten – dann bewerten 

Datenerhebung und Verarbeitung sollten klar getrennt werden. So kann vermieden werden, 
dass es zu einer Verzerrung der aufgenommenen Information kommt. Damit kann auch eine 
voreilige und unter Umständen falsche Entscheidung vermieden werden. Die erhobenen In-
formationen aus dem Interview werden erst nach der Verabschiedung des Bewerbers aus-
gewertet. 

 

 

Wichtig! 
 

 Auf nonverbales Verhalten eingehen 

 Beobachten – nicht bewerten 
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IV. Die Auswertung 

 

 

Besonders zentral ist es, Informationen zunächst nur aufzuzeichnen/zu protokollieren. Um 
sich als Interviewer während des Interviews auf das Gespräch konzentrieren zu können, ist 
es sinnvoll, dass ein zweiter Interviewer die Aussagen des Bewerbers protokolliert. Die Inter-
viewer können sich abwechseln. Nach dem Gespräch sollten die Interviewer das Protokoll 
durchgehen und fehlende Informationen aus dem Gedächtnis ergänzen. Dabei sollte ge-
trennt vorgegangen werden. Erst wenn die Informationen komplett protokolliert sind, sollten 
die einzelnen Interviewer diese zusammenführen. Sonst besteht die Gefahr, dass die eige-
nen Informationen durch das Wissen über die Einschätzung des Interviewpartners verzerrt 
werden. 

Die Informationen werden im Anschluss gezielt, anhand der vorher formulierten Anforderun-
gen, ausgewertet und beurteilt. Hierbei ist wichtig, dass deutlich wird, aufgrund welcher Aus-
sagen auf die Ausprägung des Bewerbers in den jeweiligen Anforderungen geschlossen 
wird. So wird die Entscheidung begründbar - auch dem Bewerber gegenüber. Jede Informa-
tion sollte nur einer einzigen Anforderung zugeordnet werden, um eine Übergewichtung ein-
zelner Informationen zu vermeiden (Überstrahlungseffekte besonderer Merkmale auf andere 
Bereiche). 

 

Die Erstellung einer solchen verbalen Bewertung einzelner Anforderungsdimensionen er-
möglicht es, mehrere Bewerber gut zu differenzieren. 

 

Bei der Auswertung wird in der Regel deutlich, an welchen Stellen noch nicht genügend In-
formationen vorliegen, d.h. wo genaueres Nachfragen nötig gewesen wäre. 

Auswerten von Interviews 

 
1. Notizen, Aufzeichnungen während des Gesprächs Daten, Informationen,  
2. Erinnerungen unmittelbar nach dem Gespräch Beobachtungen, Eindrücke 

 

 
3. Jedes Datum wird einer Anforderung zugeordnet 4.  Zusammenfassung 
  (qualitativ, bewertend) 
  pro Anforderung 
 

Teamfähigkeit  ___________________ 
   ___________________ 
 
Belastbarkeit  ___________________   
   ___________________ 
 
Führungsverhalten ___________________ 
   ___________________ 
 
Auffälligkeiten 
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Checkliste: Formulieren günstiger Fragen im Interview 
 
 

Diese Checkliste soll Ihnen helfen, wichtige Aspekte bei der Formulierung von Fragen zu 
beachten. 
 
 
 
1) Bezieht sich die Frage auf konkretes, individuelles Verhalten? 
 

 

 

Nicht: 

 

„Welche Konfliktbewältigungs-Strategien bevorzugen Sie?“ 

 Besser: 

 
 

„Was haben Sie getan, als Sie das letzte Mal einen Konflikt 

mit Ihrem Vorgesetzten hatten?“ 

 

 

2) Steht die Frage in einem eindeutigen Bezugsrahmen? 
 
 

 Nicht: „Wie lernen Sie eigentlich?“ 

 Besser: 

 

„Wie haben Sie sich auf die letzte Prüfung vorbereitet?“ 

 

 

3) Wird möglichst nur ein Aspekt angesprochen? 
 
 

 Nicht: „Wie entscheiden Sie in Konfliktsituationen mit schwierigen 
Mitarbeitern?“ 
 

 Besser: „Können Sie mir ein Beispiel schildern, wie Sie eine schwieri-

ge Entscheidung getroffen haben?“ 

 

 Und dann: „Beschreiben Sie bitte, wie Sie im letzten Konflikt, den Sie 

bewältigen mussten, vorgegangen sind.“ 

 

 Und dann: „Können Sie mir bitte denjenigen Mitarbeiter beschreiben, der 

für Sie schwierig gewesen ist?“ 
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4) Ist die Frage nicht-suggestiv (keine eingebaute Antwort, Unterstellung, 

Voraussetzung)? 
 
 

 Nicht: „Ihr Wechsel von A nach B war doch sicher eine Beförde-

rung?“ 

 Besser: 

 
 

„Was bedeutete der Wechsel von A nach B für Sie?“ 

 

 

5) Ist die Frage neutral hinsichtlich der Bewertung durch den Interviewer? 
 
 

 Nicht: „Wir sind sehr froh, dass wir endlich ein Beurteilungssystem 

eingeführt haben. Wie stehen Sie zu Beurteilungsverfahren?“ 

 

 Besser: Welche Erfahrungen haben Sie mit Beurteilungsverfahren 

gemacht? ... Wie bewerten Sie diese Verfahren?“ 

 

 

6) Enthält die Frage keine emotional geladenen Wörter oder Redewendun-
gen? 
 
 

 Nicht: „Was halten Sie von diesem neumodischen Change-
Management-Gerede?“ 
 

 Besser: „Das Thema Change-Management wird seit einiger Zeit dis-

kutiert. Wie ist Ihre Ansicht dazu?“ 

 

 

7) Beginnt die Frage nicht mit „Warum“ oder „Wieso“? 
 
 

 Solche Fragen zielen auf Rationalisierungen ab, nicht auf Erfahrungen, Er-
lebnisse und konkretes Verhalten! 
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Fragerecht des Arbeitgebers im Bewerbungsgespräch 
 
Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Personalauswahl das Interesse so viel wie möglich über den ein-

zelnen Bewerber zu erfahren, um den Arbeitsplatz mit der geeignetsten Person zu besetzen. Die Fra-

gen des Arbeitgebers müssen jedoch das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers hinreichend ach-

ten. Es dürfen deshalb nur Fragen gestellt werden, an deren Beantwortung der Arbeitgeber hinsicht-

lich der auszuübenden Tätigkeit ein berechtigtes und schützenswertes Interesse hat, also wenn die 

Frage einen konkreten Bezug auf den zu besetzenden Arbeitsplatz aufweist.  

Stellt der Arbeitgeber eine unzulässige Frage, an deren Beantwortung er kein hinreichendes berech-

tigtes Interesse geltend machen kann, hat der Bewerber ein sog. Recht zur Lüge.  

1. Alter und ethnische Herkunft 

Die Frage nach dem Alter ist nur in den Fällen zulässig, in denen die Erreichung eines bestimmten 
Alters für die auszuübende Arbeit relevant ist. 

Die Frage nach der Rasse oder ethnischen Herkunft des Bewerbers ist unzulässig. Fragen nach der 
Aufenthalts-/ bzw. Arbeitserlaubnis sind als Voraussetzung für ein Arbeitsverhältnis jedoch wei-
terhin erlaubt, genauso die Frage nach der Staatsangehörigkeit. 

In diesem Zusammenhang sollte von dem Bewerber im Rahmen des Auswahlprozesses auch kein 
Lichtbild verlangt werden, da hieraus auf eine Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) wegen des Alters bzw. der ethnischen Herkunft geschlossen werden könn-
te. 

2. (Schwer-)behinderteneigenschaft und Gesundheitszustand 

Die Frage nach einer bestehenden (Schwer-)behinderteneigenschaft des Bewerbers ist nach der 

Einführung von § 81 Abs. 2 SGB IX im Jahr 2001, der in Verbindung mit dem AGG eine Benachteili-

gung schwerbehinderter Beschäftigter grundsätzlich verbietet, nicht zulässig. Auch die gegebe-

nenfalls einzuhaltende Beschäftigungsquote behinderter Arbeitnehmer rechtfertigt keine dahin-

gehende Einstellungsfrage. Ausnahmsweise ist eine solche Frage zulässig, wenn Personen mit ei-

ner Behinderung für den konkreten Arbeitsplatz objektiv ungeeignet sind. 

 

Nach dem Gesundheitszustand darf zulässigerweise gefragt werden, wenn der Arbeitgeber hier-

mit erfahren will, ob der Bewerber für die konkret ausgeschriebene Stelle gesundheitlich geeignet 

ist oder mit einer baldigen Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist. Eine Raucher bzw. Nichtraucherei-

genschaft darf nicht erfragt werden. 

 

3. Schwangerschaft 

Die Frage nach einer Schwangerschaft im Rahmen des Einstellungsverfahrens ist grundsätzlich un-

zulässig, sie stellt eine unzulässige Diskriminierung wegen des Geschlechts dar. Hierbei ist es un-

beachtlich, ob nur eine befristete Einstellung im Raum steht oder ob die Schwangere eine Tätig-

keit ausüben soll, für die ein mutterschutzrechtliches Beschäftigungsverbot besteht. Unzulässig 

sind auch Fragen nach einer bevorstehenden Heirat oder einem Kinderwunsch. Auch die Frage 

nach dem Familienstand sollte unter AGG Gesichtspunkten unterlassen werden, da durch die Fra-

ge Auskünfte über das Benachteiligungsmerkmal der sexuellen Orientierung eingeholt werden 

können. Somit ist die Frage nach der sexuellen Ausrichtung generell unstatthaft, an deren Kennt-

nis besteht kein betriebliches Interesse. 

http://www.arbeitsrecht.org/lexikon/arbeitserlaubnis/?position=Links
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4. Religions-, Partei- oder Gewerkschaftszugehörigkeit  

Religiöse und weltanschliche Ansichten dürfen im Einstellungsgespräch nicht erfragt werden, da 

der Arbeitgeber an dieser Information kein konkretes betriebliches Interesse darlegen kann. An-

ders verhält es sich nur bei sog. Tendenzbetrieben (politische Parteien, Gewerkschaften, kirchli-

che Arbeitgeber), hier kann eine Zugehörigkeit in der jeweiligen Vereinigung gefordert und erfragt 

werden.  

 

5. Vorstrafen und Strafhaft 

In Einzelfällen kann die Frage nach Vorstrafen zulässig sein, nämlich wenn eine Vorstrafe für die 

auszuübende Tätigkeit relevant ist (z.B. Vermögensdelikte bei einem Kassierer oder Straßenver-

kehrsdelikte bei einem Kraftfahrer). Entscheidend ist hier ein objektiver Maßstab. Die Frage nach 

einer noch anstehend zu verbüßenden Strafhaft ist erlaubt. 

 

6. Berufliche Qualifikationen und Werdegang 

Die Frage nach den beruflichen Qualifikationen, Fähigkeiten und dem bisherigen Werdegang dür-

fen uneingeschränkt gestellt werden. Genauso kann danach gefragt werden, ob die Bewerbung 

aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis oder aus der Arbeitslosigkeit erfolgt.  

Die Frage, ob der Bewerber noch andere Nebentätigkeiten ausübt, kann zulässig sein, wenn der 

Arbeitgeber herausfinden will, ob der Bewerber für die avisierte Tätigkeit noch leistungsfähig ge-

nug ist. 

 

Dagegen sind Fragen nach einem absolvierten Wehr- oder Zivildienst unzulässig, da sie ggf. zu ei-

ner Diskriminierung männlicher Bewerber führen kann. 

 

Die Frage nach der Höhe des bisher bezogenen Gehalts ist unzulässig, wenn dieses für die angebo-

tene Stelle keine Aussagekraft besitzt und der Bewerber das bisherige Gehalt auch nicht als Min-

destgehalt fordert. 

Die Frage nach bestehenden Wettbewerbsverboten, die die konkret auszuübende Tätigkeit im   

Unternehmen einschränken würde, ist statthaft. 

7. Vermögensverhältnisse 

Die Frage nach den persönlichen Vermögensverhältnissen des Bewerbers ist grundsätzlich unzu-

lässig. Etwas anderes kann nur gelten, wenn eine Einstellung im Raum steht, die mit der Verfü-

gungsgewalt über Vermögen verbunden ist, ein besonderes Vertrauensverhältnis gefordert wird 

oder die Gefahr der Bestechung oder des Geheimnisverrats besteht. Dasselbe gilt für die Frage 

nach bereits erfolgten Lohnpfändungen des Arbeitnehmers. 

 

Stand: Oktober 2014  

  
 
 


